
Anschlusstarifvertrag Vom 26. Februar 2007 (§§ 1–2)

Anschlusstarifvertrag
Vom 26. Februar 2007

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,

vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,

einerseits

und

der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und Dienstleistungen (GÖD),

vertreten durch den Bundesvorstand –,

und

dem DHV – Deutscher Handels- und Industrieangestellten-Verband,

vertreten durch den Hauptvorstand,

andererseits

wird Folgendes vereinbart:


